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®le!ttote^nifd)c unb cleftroc^cmift^e
IRunbf^ou.

©Icftrtfdje ©trafjentmh't $«ridj>DerIifon<@eefeittf). Sie
©eneralberfammtung Befchloff bie Slugrichtung einer Si=
bibenbe bon 4 fffrogent, fowie bie ©rtjöhung beg Slttiem
tapitatg bon 900,000 gr. auf 1 SDtittion gr. unb beg

Dhtigationentapitatg bon 300,000 gr. auf 400,000 $r.
Sie ÎBerginfung foil 4 Sßrogent Betragen. Stuf bie neuen
Stttien haben bie Bigtjerigen Slttionäre SSorguggrectit.

<SIcïtrijitâtêwcrï am ©jet uttb int Sßäßßittjal. 3n ber
,,9t. g. 8-" Behauptet ein am ©Seltner! Sntereffierter,
baff bie SSorftubien beg@hetwerteg minbefteng
eBenfotoeit borgerüctt feien, atg biejenigen beg SSäggi»
tt)aler ißrojetteg. „Sie ©rwerbung bon ©runb unb
Stoben im ©ebiete beg Söeilferg ift in gutem ©ange,
bag ©leidje gilt bon ben Stertjanbtungen mit ben gu»
ftänbigen Steförben, fo baff fid) fpätefteng im ßaufe
biefeg ©ommerg ber Stegirt ©infiebetn über bie befini=
tibe Songeffionierung augfpredfen tarnt. Sft teuere er-
teilt, fo tann bon meiteren ungeahnten ©ctiwierigteiten
raunt bie fftebe fein, um fo meniger, atg bie ginangierung
beg einmal tongeffionierten Söerteg innerhalb türgefter
Stift burdjgefütjrt wirb.

„Söag bie Stauaugfütfrung ber Beiben Slnlagen an®

Belangt, fo t)ßt bag ©hetwert Bebeutenbe Storteite bor
bem anbern boraug. Sie Saugeit richtet fidj Bei beiben
nach ber maximalen ©tollenlänge; biefe Beträgt Beim
SBäggithaler 3800 SReter, Beim ©het nur 1500' ÜDteter.

Rechnet man bei nted)anifd)er Stolfrung einen mittleren
täglichen Sortfehritt bon 2 9Mer, fo ergibt fid) für
erftereg eine Staugeit bon über brei Sahren, für leideren
bon twdjfteng 1% Sahren.

„Sa alte anbern Dbfette ber beiben projette inner»
halb biefer griften ebenfaltg gur Slugführung gelangen
tonnen, fo ift bernnad) für bag 3Bäggitt)ater SSert eine
mehr atg boppeit fo lange Staugeit erforbertid), wie für
bag ©heiwert.

„Stodj ein anberer fßuntt barf Befonberg Berührt
werben, ber bie Surdjführung beg SBâggittjaler fßrojetteg
überhaupt gu einer fetjr fdjwierigen, ja gerabegu gu
einer bebentlictjen Stufgabe geftalten muff. SBir meinen
bie borgefehene ©rrichtung eineg ßehm» unb ©teinbammeg
bon 820 SKeter ßänge unb 24 Sfteter §ötje mit einem
Snhalt bon einer ÜÜMion ^ubitmeter. Siefer gigan»
tifdje Samtn gibt unfereg ©radjteng gu ben attergröfften
Siebenten Stnlaff, unb wir tennen erfahrene Sedfniter,
bie fich über bie 8utöffigteit fehr fteptifih augbrüden
unb ung berficfjert haben, baff fo ungewöhnlich lange
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Elektrotechnische und elektrochemische
Rundschau.

Elektrische Straßenbahn Zürich-Oerlikon-Seebach. Die
Generalversammlung beschloß die Ausrichtung einer Di-
vidende von 4 Prozent, sowie die Erhöhung des Aktien-
kapitals von WO,000 Fr. aus 1 Million Fr. und des

Obligationenkapitals von 300,000 Fr. auf 400,000 Fr.
Die Verzinsung soll 4 Prozent betragen. Auf die neuen
Aktien haben die bisherigen Aktionäre Vorzugsrecht.

Elektrizitätswerk am Eßel und im Wäggithal. In der
„N. Z. Z." behauptet ein am Etzelwerk Interessierter,
daß die Vorstudien des Etzelwerk es mindestens
ebensoweit vorgerückt seien, als diejenigen des Wäggi-
thaler Projektes. „Die Erwerbung von Grund und
Boden im Gebiete des Weihers ist in gutem Gange,
das Gleiche gilt von den Verhandlungen mit den zu-
ständigen Behörden, so daß sich spätestens im Laufe
dieses Sommers der Bezirk Einsiedeln über die défini-
live Konzessionierung aussprechen kann. Ist letztere er-
teilt, so kann von weiteren ungeahnten Schwierigkeiten
kaum die Rede sein, um so weniger, als die Finanzierung
des einmal konzessionierten Werkes innerhalb kürzester
Frist durchgeführt wird.

„Was die Bauausführung der beiden Anlagen an-
belangt, so hat das Etzelwerk bedeutende Vorteile vor
dem andern voraus. Die Bauzeit richtet sich bei beiden
nach der maximalen Stollenlänge; diese beträgt beim
Wäggithaler 3800 Meter, beim Etzel nur 1500'Meter.
Rechnet man bei mechanischer Bohrung einen mittleren
täglichen Fortschritt von 2 Meter, so ergibt sich für
ersteres eine Bauzeit von über drei Jahren, für letzteren
von höchstens l'/j Jahren.

„Da alle andern Objekte der beiden Projekte inner-
halb dieser Fristen ebenfalls zur Ausführung gelangen
können, so ist demnach für das Wäggithaler Werk eine
mehr als doppelt so lange Bauzeit erforderlich, wie für
das Etzelwerk.

„Noch ein anderer Punkt darf besonders berührt
werden, der die Durchführung des Wäggithaler Projektes
überhaupt zu einer sehr schwierigen, ja geradezu zu
einer bedenklichen Aufgabe gestalten muß. Wir meinen
die vorgesehene Errichtung eines Lehm- und Steindammes
von 820 Meter Länge und 24 Meter Höhe mit einem
Inhalt von einer Million Kubikmeter. Dieser gigan-
tische Damm gibt unseres Erachtens zu den allergrößten
Bedenken Anlaß, und wir kennen erfahrene Techniker,
die sich über die Zulässigkeit sehr skeptisch ausdrücken
und uns versichert haben, daß so ungewöhnlich lange
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Tämrne nur Bei Stauhöhen unter 18 ÜJteter mit ©icher»
heit augfülfrbar feien. Slngefidjtg ber für bie gange
©eegegenb broljenben @efa£)r mirb auch ber Danton
3ürich ein gemid;tigeg SBort gur Slugfülfrung mitfprechen
mollen."

§itr cleftvifcfjc Klingel»
anlagen, $IeinMeud)tuttg,
©aSferttjüttBer, iUlifro »

Motte k, !§ai Bie gabrit
eleftrifdjer |)eig= vtnb Ëod;»
apparate SSierB & So.
(fßrometheug) in ß i e ft a I
ein neu eg Trod en»
element „©olumbug"
mit DelabfdjluB gum
fßatent angemelbet, bag
eine gang herborragenbe
ßeiftunggfähigteit auf»
meift, nämlich eine 50%
höhere alg Bei ben big»
herigen gabrifaten. Turd;
ben OelabfdfluB ift fein
9lugtrodnen unb ïein 2lug»

frtpftatlifieren mehr mög»
lic^ unb ber innere 2Biber=

ftanb gebrochen, hieben»
ftehenbe StbBilbung gibt
eine Sïnfidjt biefeg neuen

midftigen ülpparateg, ber in brei ©röBen geliefert mirb,
je nad; gmedbeftimmung. SSer 5T2äb)ereS miffen mit!,,
menbe fid; an bie oben genannte gaBrit.

Tic clcftrocfjciitifchcit SBevfc itt 9H;eittfelBctt, meiere
ber mit 60 SOtittionen SOtart arbeitenben „Sltlg. @Ief=

trigitätg=@efellfä)aft in Serlin" gebförert, erftreden i[;re
Tlfätigfeit bornehmliä; auf bie ©rgeugung bon Ë^(or=
tait, fauftifdjes Statron, tauftifdjeg Itali, ißottafd;e, Sa»
trium, SDtagnefium, ßalcium=(5arbib unb Ojalfalfäure,
alleg mit §ü(fe ber ©lettrigität.

Tie cleftrifcfje ©lithlatitpc Beg ißrofeffor Sentft in
(Söttingen mar letzter Tage mieberI;oIt ©egenftanb einer
lebhaften Tigfuffion im @d;oBe einer gasreichen Ser»
famtnlung berühmter Vertreter ber beutfdjen Technd;
unb SBiffenjdiaft. 2lm 9. iütai hielt ißrof. äöalter Sternft
feinen mit groBer Spannung ermarteten Sottpag in
betn burd) feine eigenen ßampen £)ett erleuchteten ©aal
ber Slllgemeinett ©lettrigitätggefellfchaft gu Serlin. Se»

beutunggboll mar biefeg ©reignig befonberg baburd),
baB tjiebei gum erftenmale bie Sîernftfdje ßampe bor
einem gröBeren fßublitum im Setriebe borgeführt mürbe.
SBie man fofort bernerfeit tonnte, ift bag ßid;t ber „Oternft"
ßampe bon allen bamit bor ben Slugen beg Slubitoiiumg
in Sergleid; geftellten Sictjtquellen bag feinfte, mei^efte
unb fonnemähnlichfte; Sogenlidft fie^t bagegen biolett,
eleftrifd;eg @lühlid)t gelb, 2luerlicht grünlid; aitg. ißro»
feffor äöalter SJÎernft betonte bor allem, baB bei Sin»

mettbung ber bisherigen ßichtfhfteme nur ein unberl;ält=
nigmäBi'g tteineg Quantum elettrifctjer (Snergie in ßid;t
bermanbelt mirb, mäl;renb ber ßömenanteil gur ißro»
bubtion bon gang gmecblofer Söärme bermenbet mirb.
@o beträgt bei Sogenlidjt biefe unnüfse Sergeubmtg beg

©tronteg bolle 90 ißrogent, ja bei ben gemöhnlichett
@lül;lantpen fteigt ber Serluft gar auf 97 ißrogent unb
nur 3 fflrogent bomnten alg Sicht gum Sorfd)ein. Tiefen
Uebelftanb gu befeitigen, mar fchon lange bag Seftreben
ber Ted;nif unb äöiffen)d;aft, bod) fdfienett bie Schmierig»
beiten anfangg faft unüberminblid;. Stuf ©runblage
einer Seilfe "prattifcher Sorunterfudjungen gelang eg

ißrof. Sernft feftguftellen, baB ÜOtifdfnngen bon Qjpben
bei ftarber .©rmärmung Jiljren elebtrifdjen SBiberftanb

berlieren unb bie ©lebtrigität fel)r gut leiten. llrfprüng=
lieh bermenbete ber ©rfinber SBethfelftröme, ba er be=

fürdjtete, baB ein fo hoher ©leicbftrom, mie er gur @r=

geugung bon SöeiBglut nötig ift, ben ßeudjtbörper balb
gerftören mürbe, ®od) geigte fid; balb, baB Ber ©auer»
ftoff ber ßuft burd; Qepolarifierung ber gerfe^enben
j^hötigbeit aud; beg (Sleichftromeê biefem hinbernig bor»
beugt. SJiit biefem legten Schritt mar bie 97ernftfd;e
ßampe für bie ißrajig gegeben. 9îoch mar bie ©dfmierig»
beit gu überminben, ben ßeudjtbörper (Sliagnefiaftäbchm)
auf biejenige Temperatur gu bringen, in ber eg leuchtenb*
mirb unb, fo lange ber Strom hinburdfgieht, auch bleibt..
Sluch biefe ©chmierigbeit ift burd; bie ©rfinbung eineg
(Slühbörperg bon ®r. Och? böttig gelöft, ber gang au»'
tomatifd; bie Sormärmuitg beg ßeuchtbörperg ber Stonft«
fchen ßampe beforgt. Se nach Äonftrubtion unb (SröBe
ber le|tern erfolgt ber SlugenblicE beg Slufleuchteng nacht
gehn big breiig ©ebunben.

Oberingenieur SuBmann bon ber SlUgemeinen @let»

trigitätggefellfihaft führte bann unter anberem meiter
aug, baB Bie SÜernftfche ßampe bereits bei einer ißferbe»
braft fchon 480 Ibergenftärben liefert, mäl;renb bie ge=-

möhnlichen ©lühlampen bei Sermenbung ber gleichen:
®raft bann nur bie ffälfte bieten. Tie ßebengbaiter
ber neuen ßampen beträgt je|t fchon minbefteng 300^
©tunben unb ihr (Snergieberbrauch pro 9borntalberge:
nur 1 '/s 1% SBatt. Tie Çabribation ber neuem.
ßampe mirb in biefem ©ommer in einem neuen ffabrib»
gebäube ber @efellfd;aft borgenommen unb gunädfft:
ßampen bon 25, 50 unb 100 Hïormallergen für ©pan»'
nungen bon 110 unb 220 Solt ergeugt merben. Sllgt
Gcrfah ber Sogenlampen merben jebo^ auch ßampen:
big gu 480 bergen hergeftettt merben. Ter ißreig ber.

neuen ßampe mirb ein feljr befdjeibener fein, ba auch',
bag ßuftleermad;en ber Sirnen gänglich megfätlt. Sllleg
in allem ift mit Sicherheit barauf gu rechnen, baB Bie-

Sternftfche greiluft»@lühlampe ein neueg, michtigeg;
(S(entent in bie Seleud;tunggted;nit bringt, momit bag;

elettrifche Sicht eigentlich erft fonturrengfähig unb fo gutm
Sicht beg armen SJtanneg merben mirb. („9t. 3-)"

Tie boit jtoei uitgavifchett @leftroietf;ni!erit erfunbette
©(hnetttelegraphie, bie bag Slbtelegraphieren bon 100,000
äBorten in einer ©tunbe ermöglicht, IM fith auf ber
350 Kilometer langen @tredeSubapeft»Temegbar glängenb
bemährt, ©egenmärtig finb Serhanblungen im ©ange-
megen eineg Serfudfg auf ber ßinie Subapeft=SerIin.

Ta§ ele!trifcf;e Trof^femocfen in ij>art§ fdfeint je^t,
mahrfcheinlich auch mit fpinblid auf bie SBeltaugftell»

ung, in groBent SOtaBftabe eingeführt gu merben.
9tuBerhalb ber ©tabtbefeftigung mirb foeben, mie ber
ÜDiitarbeiter ber „ÜWgemeinen miffenfchaftlichen Serichte"
erfährt, auf einem ©elänbe bon 40,000 Quabratmetern
eine SBerïftatt bon auBerorbentlicher ©röBe erbaut, bie
auBerbem gur ftänbigen 9lufnahme bon 1000 eleltri»
fd;en äöagen bienen foil. 3" Anfang merben bie Ser»
fuche mit 100 Trofd;ten gemacht merben, bann foil bie

3al)l allmählich immer meiter bevmehrt merben. Tie
Anlage mirb auch bie nötige (SIeftrigität gum ßaben
ber Ittumulatoren felbft ergeagen. Um ein gefchidteg
ißerfonal gur ßeitung unb Unterhaltung ber äRotor»

magen ^Bie befonbere „©chule für
elettrifche Trofchtenlutfcher" eingerichtet morben.

SÖJaffer ïntrch Bett cleftrifdjett Strom gu reinigen
unb gum ©enuffe brauchbar gu machen, bagu hat fchon
bor Sahren Tpnball ein Serfalfren angegeben. Ter
erfte berartige Serfnch ift nun im belgifdfen |>afen=
unb Sabeorte Slantenberghe gemacht morben, unb in
turger 3^it mirb ber gange Kurort mit ogoniertem
äBaffer berforgt merben. Tag Sßaffer, bem Sîanal bon
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Dämme nur bei Stauhöhen unter 18 Meter mit Sicher-
heit ausführbar seien. Angesichts der für die ganze
Seegegend drohenden Gefahr wird auch der Kanton
Zürich ein gewichtiges Wort zur Ausführung mitsprechen
wollen."

Für elektrische Klingel-
anlagen, Kleinbeleuchtung,
Gasfernzünder, Mikro >

phone u, hat die Fabrik
elektrischer Heiz- und Koch-
apparate Wierß Co.
(Prometheus) in Liest al
ein neues Trocken-
element „Columbus"
mit Oelabfchluß zum
Patent angemeldet, das
eine ganz hervorragende
Leistungsfähigkeit auf-
weist, nämlich eine öd"/«
höhere als bei den bis-
herigen Fabrikaten. Durch
den Oelabfchluß ist kein
Austrocknen und kein Aus-
krystallisieren mehr mög-
lich und der innere Wider-
stand gebrochen. Neben-
stehende Abbildung gibt
eine Ansicht dieses neuen

wichtigen Apparates, der in drei Größen geliefert wird,
je nach Zweckbestimmung. Wer Näheres wissen will,»
wende sich an die oben genannte Fabrik.

Die elektrochemischen Werke in Rheinselden, welche
der mit 60 Millionen Mark arbeitenden „Allg. Elek-
trizitäts-Gesellschaft in Berlin" gehören, erstrecken ihre
Thätigkeit vornehmlich auf die Erzeugung von Chlor-
kalk, kaustisches Natron, kaustisches Kali, Pottasche, Na-
trium, Magnesium, Calcium-Carbid und Oxalsalsäure,
alles mit Hülfe der Elektrizität.

Die elektrische Glühlampe des Professor Nernst in
Göttingen war letzter Tage wiederholt Gegenstand einer
lebhaften Diskussion im Schoße einer zahlreichen Ver-
fammlung berühmter Vertreter der deutschen Technik
und Wissenschaft. Am 9. Mai hielt Prof. Walter Nernst
seinen mit großer Spannung erwarteten Bortxag in
dem durch seine eigenen Lampen hell erleuchteten Saal
der Allgemeinen Elektrizitätsgesellschaft zu Berlin. Be-
deutungsvoll war dieses Ereignis besonders dadurch,
daß hiebei zum erstenmale die Nernstsche Lampe vor
einem größeren Publikum im Betriebe vorgeführt wurde.
Wie man sofort bemerken konnte, ist das Licht der „Nernst"
Lampe von allen damit vor den Augen des Auditonums
in Vergleich gestellten Lichtquellen das feinste, Weißeste
und sonnen-ähnlichste; Bogenlicht sieht dagegen violett,
elektrisches Glühlicht gelb, Auerlicht grünlich aus. Pro-
fessor Walter Nernst betonte vor allem, daß bei An-
Wendung der bisherigen Lichtsysteme nur ein unverhält-
nismäßi'g kleines Quantum elektrischer Energie in Licht
verwandelt wird, während der Löwenanteil zur Pro-
duktion von ganz zweckloser Wärme verwendet wird.
So beträgt bei Bogenlicht diese unnütze Vergeudung des

Stromes volle 90 Prozent, ja bei den gewöhnlichen
Glühlampen steigt der Verlust gar auf 97 Prozent und
nur 3 Prozent kommen als Licht zum Vorschein. Diesen
Uebelstand zu beseitigen, war schon lange das Bestreben
der Technik und Wissenschaft, doch schienen die Schwierig-
keiten anfangs fast unüberwindlich. Auf Grundlage
einer Reihe "praktischer Boruntersuchungen gelang es

Prof. Nernst festzustellen, daß Mischungen von Oxyden
bei starker Erwärmung sihren elektrischen Widerstand

verlieren und die Elektrizität sehr gut leiten. Ursprüng-
lich verwendete der Erfinder Wechselströme, da er be-
fürchtete, daß ein so hoher Gleichstrom, wie er zur Er-
zeugung von Weißglut nötig ist, den Leuchtkörper bald
zerstören würde, Doch zeigte sich bald, daß der Sauer-
stoff der Luft durch Depôlarisierung der zersetzenden
Thätigkeit auch des Gleichstromes diesem Hindernis vor-
beugt. Mit diesem letzten Schritt war die Nernstsche
Lampe für die Praxis gegeben. Noch war die Schwierig-
keit zu überwinden, den Leuchtkörper (Magnesiastäbchm)
auf diejenige Temperatur zu bringen, in der es leuchtend
wird und, so lange der Strom hindurchzieht, auch bleibt»
Auch diese Schwierigkeit ist durch die Erfindung eines
Glühkörpers von Dr. Ochs völlig gelöst, der ganz au-
tomatisch die Vorwärmung des Leuchtkörpers der Nernst-
schen Lampe besorgt. Je nach Konstruktion und Größe
der letztern erfolgt der Augenblick des Aufleuchtens nach
zehn bis dreißig Sekunden.

Oberingenieur Bußmann von der Allgemeinen Elek-
trizitätsgesellschaft führte dann unter anderem weiter
aus, daß die Nernstsche Lampe bereits bei einer Pferde-
kraft schon 480 Kerzenstärken liefert, während die ge-
wöhnlichen Glühlampen bei Verwendung der gleichen-
Kraft dann nur die Hälfte bieten. Die Lebensdauer
der neuen Lampen beträgt jetzt schon mindestens 300-
Stunden und ihr Energieverbrauch pro Normalkerze
nur l'/z 12/4 Watt. Die Fabrikation der neuen-
Lampe wird in diesem Sommer in einem neuen Fabrik-
gebäude der Gesellschaft vorgenommen und zunächst)
Lampen von 25, 50 und 100 Normalkerzen für Span-
nungen von 110 und 220 Volt erzeugt werden. Als
Ersatz der Bogenlampen werden jedoch auch Lampen,
bis zu 480 Kerzen hergestellt werden. Der Preis der.

neuen Lampe wird ein sehr bescheidener sein, da auch
das Luftleermachen der Birnen gänzlich wegfällt. Alles
in allem ist mit Sicherheit darauf zu rechnen, daß die
Nernstsche Freiluft-Glühlampe ein neues, wichtiges
Element in die Beleuchtungstechnik bringt, womit das
elektrische Licht eigentlich erst konkurrenzfähig und so zmw
Licht des armen Mannes werden wird. („N. Z. Z.)"

Die von zwei ungarischen Elektrotechnikern erfundene
Schnelltelegraphie, die das Abtelegraphieren von 100,000
Worten in einer Stunde ermöglicht, hat sich auf der
350 Kilometer langen Strecke Budapest-Temesvar glänzend
bewährt. Gegenwärtig sind Verhandlungen im Gange
wegen eines Versuchs auf der Linie Budapest-Berlin.

Das elektrische Droschkenwesen in Paris scheint jetzt,
wahrscheinlich auch init Hinblick auf die Weltausstell-
ung, in großem Maßstabe eingeführt zu werden.
Außerhalb der Stadtbefestigung wird soeben, wie der
Mitarbeiter der „Allgemeinen wissenschaftlichen Berichte"
erfährt, auf einem Gelände von 40,000 Quadratmetern
eine Werkstatt von außerordentlicher Größe erbaut, die
außerdem zur ständigen Aufnahme von 1000 elektri-
schen Wagen dienen soll. Zu Anfang werden die Ver-
suche mit 100 Droschken gemacht werden, dann soll die

Zahl allmählich immer weiter vermehrt werden. Die
Anlage wird auch die nötige Elektrizität zum Laden
der Akkumulatoren selbst erzeugen. Um ein geschicktes

Personal zur Leitung und Unterhaltung der Motor-
wagen heranzuziehen, ist eine besondere „Schule für
elektrische Droschkenkutscher" eingerichtet worden.

Wasser durch den elektrischen Strom zu reinigen
und zum Genusse brauchbar zu machen, dazu hat schon

vor Jahren Tyndall ein Verfahren angegeben. Der
erste derartige Versuch ist nun im belgischen Hafen-
und Badeorte Blankenberghe gemacht worden, und in
kurzer Zeit wird der ganze Kurort mit ozoniertem
Wasser versorgt werden. Das Wasser, dem Kanal von
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«Brügge entnommen, mirb einem eteltrifpen Strom
bon 1000 SBoIt Spannung auSgefept unb foil baburp
rein unb genießbar merben.

Regelung be§ <SuBmifftoti§tt>efett§.

Sie Serorbnung, melpe bem aargauifpen
©ropen fRat über bie Vergebung ber Arbeiten unb
Sieferungen beS Staaten unb ber ©emeinben, alfo über
baS SubmiffionSmefen unterbreitet mirb, pat im
mefentlipen folgenbe Seftimmungen : Sie AuSfpreibung
gur öffentlichen fêonlurreng mirb für alle größeren
Staats» unb ©emeinbearbeiten unb Sieferungen
obligatorifp erllärt unb foil bei permanenten
Sieferungen adjäprlip mieberpolt merberi. Sei ber
Vergebung ber Arbeiten joden in ber Siegel bie Ser»
mine fo geftedt merben, bap eS aup bem tiein en
^janbmerler möglip mirb, gu tonturrieren; ins»
befonbere foil bei Sieferungen foüiel als möglip unb
fomeit bie Serpältniffe eS geftatten, auf Sefpäftigung
ber ,öanbmer!et in ben gejpäftliü) fptepten gapreS»
geiten fRüdfipt genommen merben. ©röpere Siefer»
ungen fallen gu biefem gmede tpunlipft in meprere
Sofe gerlegt unb in eingelnen Sîummern auSgefprieben
merben. Sen öffentlichen AuSfpreibungen finb genaue
unb auSfüprlipe «ßläne unb Sefpreibungen gu ©runbe
gu legen, Alle geipnungen, jßläne unb Sorfpriften
fotlen fo lorrelt unb betaiHiert fein, baff fie in allen
Seilen berftänblicp finb. ©ingabm nacp ©inpeitêpreifen
follen bie Siegel bilben. SaS Serfapren ber Auf» unb
Slbfteigerung bon SoranfplagSpreifen unter ben Son»
lurrenten nacp Splup beS ©ingabeterminS ift ungu»
läffig. Sie ©ingabe berpfliptet ben Submittenten nur
gur AuSfüprung ober Sieferung beS im Sertrage an»
gegebenen öuantumS, unb eg foil gum bornperein ber»
einbart merben, innert melcpen ©rengen fiep baS
SRepr» ober SRinbermap gu palten pabe. SBerben
biefe ©rengen überfepritten, fo pat fpegielle Sereinbar»
ung mit bem Unternehmer auf neuer SafiS gu erfolgen.
Saglopnarbeit unb bagu gepörige SDxateriallieferungen
follen bertraglicp geregelt merben. 2Bo bieg unterlaffen
morben ift, merben bie ortsüblichen greife berechnet.
Sterben bei ber AuSfüprung ber auf ©inpeitSpreife pin
bergebenen Arbeiten ober Sieferungen bie Simenfionen
ober fonftige Anforberungen, melpe auf bie «preis»
bereepnung bon mefentlipem ©influp finb, burp ben

Auftraggeber geänbert, fo finbet für biefen Seil ber
ArPeit neue Sereinbarung ftatt auf ber Safis, baff bie
SRepr» ober äRinberarbeit im SerpältniS ber SertragS»
preife in Serecpnung tommt. jyür alle äReprleiftungen,
melcpe in ben ber ©ingabe gu ©runbe liegenben planen
ober Sefcpreibungen ober ben SRufterborlagen nipt
entpalten finb, unb im Serlaufe ber AuSfüprung ber»
langt merben, ift befonbere Serftänbigung borbepalten.
lieber fämtlicpe Angebote ift ein überficptlicpeS unb
bollftänbigeS SergeicpniS angulegen, in melcpeS ben
Sonlurrenten nacp Sergebung ber Arbeit ober Siefer»
ung ©infiept gu geftatten ift. AHe Angebote finb bis
nacp ber Sergebung gepeim gu palten. Sie ein»

gelangten Offerten finb burp Sacpüerftänbige gu prü»
fen. Angebote, melcpe «ßreiSanfäpe entpalten, beren
Setrag mit bem Sterte ber berlangten Seiftung ober
Sieferung in offenbarem SRipberpältniS ftept, finb auS»
gufpliepen. gn ber Segel follen Angebote, melcpe 90
^Srog. beS SurpfpnittSbetrageS aller Angebote nipt
erreipen, unberüdfiptigt bleiben; ebenfo folpe, beren
Urpeber ben Arbeitern napmeiSlip einen geringeren
als ben jemeils geltenben ober üblipen Sopnfap be»

3<plt. Unter ben übrigen Angeboten follen biejenigen
ben Sorgug erpalten, beren Urpeber genügenbe @e»

mäpr für reptgeitige unb lunftgerepte AuSfüprung
bieten. @S bürfen nur gapleute berüdfiptigt merben.
Sebe Sepörbe foil bei annäpernb gleipen Serpältniffen
unb Sebingungen nap SRöglipleit unter bie leiftungS»
fäpigen unb guüerläffigen ©emerbetreibenben berteilen
unb tpunlipfte AbmepSlung befolgen. AuSlänbifpe
Semerber finb nur bann gu berüdfiptigen, menn bie
betreffenben Arbeiten im Solanb nipt ober nur gu
mefentlip ungünftigeren Sebingungen geliefert merben
ïônnen. ^ollettibeingaben bon SerufSgenoffen finb
tpunlipft gu berüdfiptigen. Auf bie bon gemerblipen
Sereinigungen aufgehellten SRormalpreiStarife ift bei
ber Prüfung ber Angebote nap «IRöglipIeit Ülücffipt
gu nepmen. Sie Arbeiten unb Sieferungen follen burp
bie Sepörben, mo immer möglip, bireft bergeben mer»
ben. Sa, mo bieS nipt auSfüprbar ift, follen bie
Unternehmer, melpe Arbeiten unb Sieferungen burp
Unteraltorbanten auSfüprert laffen, bie Unterallorbe
gur ©enepmigung borlegen. Solpe Unterallorbe follen
nur bann genehmigt merben, menn ber Ipauptunter»
nepmer ben Arbeitern gegenüber bie ©arantie für ipre
Sopnforberungen an Unterallorbanten übernimmt.
Kautionen follen nur bei größeren Arbeiten berlangt
merben unb 20 fßrog. ber SoranfplagSfumme nipt
überfteigen. gür Sarlautionen ift ber üblipe ginS
gu bergüten. Sei größeren Arbeiten finb in ben Ser»
trägen AbfpIagSgaplungen feftgufepen. Stenn fip bei
ber Kontrolle über Arbeiten unb Sieferungen Anftänbe
ergeben, follen biefelben burp SpiebSgeripte erlebigt
merben.

Setî^tebeiteê.
Unter ber fÇtrtna „Serbattb fptneijertfper Sapbccfer-

gefipäfte utib Spieferpanbluttgeti" pat fip, mit Sip in
3 it r i dj I, eine ©enoffenfpaft gebilbet, melpe gum
gmede pat, burp Abfplup bon Serträgen mit Spiefer»
grubenbefipern, g-abrilanten uub ©roffiften über Sieferung
billiger unb guter Storen ipren SRitgliebern biejenigen
Sorteile gulommen gu laffen, melpe gu iprer ölonomifpen
Sefferftellung unb erfolgreipen Äonlurreng nötig finb.
Sebe panblungSfäpige ober juriftifpe «ßerfon, melpe fip
mit in ber ghmta genannten ©efpäften befafjt, lann
burp geipnung, ben ©rmerb unb bie ©ingaplung min»
beftenS eines ÀnteilfpeineS à gr. 500, beren gapl nipt
befpränltift,«DUtg!ieb merben; meiterepeluniäreSeiftungen
burp baSfelbe finb nipt ftatutiert. Ser ©intritt erfolgt
auf fpriftlipe Anmelöung pin burp Aufnapmebefcplufs
beS SorftanbeS, ber aup baS ©intrittSgelb feftfept, unb
ber Austritt freimütig burp fpriftlipe bierteljäprlipe
^ünbigung auf Splufj beS fRepnungS» (Slalenber»)
SapreS, AuSfpIufj unb §infpieb beS ©enoffenfpafterS.
«Rap Sedung ber SapreSunloften für ben Setrieb unb
bie Sermaltung mtrb baS SeinerträgniS bem Seferöe»
fonbs gugemiefen, melper gur AuSgleipung bon Sibi»
benben an bie Anteilfpeine, bon Serluften unb avtper»

orbentlipen Ausgaben bient. Sebe perfönlipe ^aftbarleit
ber ©enoffenfpafter ift auSgefploffen. ©in Sorftanb,
beftepenb auS ißräfibent, Sicepräfibent unb ein bis brei
Seifipern, mäplt ben Sicepräfibenten auS feiner ÜJiitte,
Oertritt bie ©enoffenfpaft nap aupen, unb eS füpren
ber «ßräfibent ober ber Sicepräfibent je mit einem feiner
übrigen SRitglieber gu gmeien lolleltib bie reptSberbinb»
lipe Unterfprift. ©r mäplt ferner einen Sermalter mit
©ingelunterfprift unb erteilt, menn nötig, ®oüettibpro=
luren, melpe je mit einem ber erften beiben ausgeübt
merben. ®S finb: fßräfibent: fRubolf Spmeiger in
SBintertpur; Sicepräfibent: Sopann gep in gürip III,
unb Seifiper: ©ottlieb ©rop in Sugern unb ©ottlieb
fRufterpolg in ÜReilen unb Sermalter: Dsmalb §äring
in gürip V. ©efpäftSlolal: Stampfenbapftrape 17.
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Brügge entnommen, wird einem elektrischen Strom
von 1000 Volt Spannung ausgesetzt und soll dadurch
rein und genießbar werden.

Regelung des Submisfionswesens.

Die Verordnung, welche dem aargauischen
Großen Rat über die Vergebung der Arbeiten und
Lieferungen des Staates und der Gemeinden, also über
das Submissionswesen unterbreitet wird, hat im
wesentlichen folgende Bestimmungen: Die Ausschreibung
zur öffentlichen Konkurrenz wird für alle größeren
Staats- und Gemeindearbeiten und Lieserungen
obligatorisch erklärt und soll bei permanenten
Lieferungen alljährlich wiederholt werden. Bei der
Vergebung der Arbeiten sollen in der Regel die Ter-
mine so gestellt werden, daß es auch dem kleinen
Handwerker möglich wird, zu konkurrieren; ins-
besondere soll bei Lieferungen soviel als möglich und
soweit die Verhältnisse es gestatten, auf Beschäftigung
der Handwerker in den geschäftlich schlechten Jahres-
zeiten Rücksicht genommen werden. Größere Liefer-
ungen sollen zu diesem Zwecke thunlichst in mehrere
Lose zerlegt und in einzelnen Nummern ausgeschrieben
werden. Den öffentlichen Ausschreibungen sind genaue
und ausführliche Pläne und Beschreibungen zu Grunde
zu legen. Alle Zeichnungen, Pläne und Vorschriften
sollen so korrekt und detailliert sein, daß sie in allen
Teilen verständlich sind. Eingaben nach Einheitspreisen
sollen die Regel bilden. Das Versahren der Auf- und
Absteigerung von Voranschlagspreisen unter den Kon-
kurrenten nach Schluß des Eingabetermins ist unzu-
lässig. Die Eingabe verpflichtet den Submittenten nur
zur Ausführung oder Lieferung des im Vertrage an-
gegebenen Quantums, und es soll zum vornherein ver-
einbart werden, innert welchen Grenzen sich das
Mehr- oder Mindermaß zu halten habe. Werden
diese Grenzen überschritten, so hat spezielle Vereinbar-
ung mit dem Unternehmer auf neuer Basis zu erfolgen.
Taglohnarbeit und dazu gehörige Materiallieferungen
sollen vertraglich geregelt werden. Wo dies unterlassen
worden ist, werden die ortsüblichen Preise berechnet.
Werden bei der Ausführung der aus Einheitspreise hin
vergebenen Arbeiten oder Lieferungen die Dimensionen
oder sonstige Anforderungen, welche auf die Preis-
berechnung von wesentlichem Einfluß sind, durch den

Auftraggeber geändert, so findet für diesen Teil der
Arheit neue Vereinbarung statt auf der Basis, daß die
Mehr- oder Minderarbeit im Verhältnis der Vertrags-
Preise in Berechnung kommt. Für alle Mehrleistungen,
welche in den der Eingabe zu Grunde liegenden Plänen
oder Beschreibungen oder den Mustervorlagen nicht
enthalten sind, und im Verlaufe der Ausführung ver-
langt werden, ist besondere Verständigung vorbehalten.
Ueber sämtliche Angebote ist ein übersichtliches und
vollständiges Verzeichnis anzulegen, in welches den
Konkurrenten nach Vergebung der Arbeit oder Liefer-
ung Einsicht zu gestatten ist. Alle Angebote sind bis
nach der Vergebung geheim zu halten. Die ein-
gelangten Offerten sind durch Sachverständige zu prü-
sen. Angebote, welche Preisansätze enthalten, deren
Betrag mit dem Werte der verlangten Leistung oder
Lieferung in offenbarem Mißverhältnis steht, sind aus-
zuschließen. In der Regel sollen Angebote, welche 90
Proz. des Durchschnittsbetrages aller Angebote nicht
erreichen, unberücksichtigt bleiben; ebenso solche, deren
Urheber den Arbeitern nachweislich einen geringeren
als den jeweils geltenden oder üblichen Lohnsatz be-
zahlt. Unter den übrigen Angeboten sollen diejenigen
den Vorzug erhalten, deren Urheber genügende Ge-

währ für rechtzeitige und kunstgerechte Ausführung
bieten. Es dürfen nur Fachleute berücksichtigt werden.
Jede Behörde soll bei annähernd gleichen Verhältnissen
und Bedingungen nach Möglichkeit unter die leistungs-
fähigen und zuverlässigen Gewerbetreibenden verteilen
und thunlichste Abwechslung befolgen. Ausländische
Bewerber sind nur dann zu berücksichtigen, wenn die
betreffenden Arbeiten im Inland nicht oder nur zu
wesentlich ungünstigeren Bedingungen geliefert werden
können. Kollektiveingaben von Berufsgenossen sind
thunlichst zu berücksichtigen. Auf die von gewerblichen
Vereinigungen aufgestellten Normalpreistarife ist bei
der Prüfung der Angebote nach Möglichkeit Rücksicht
zu nehmen. Die Arbeiten und Lieferungen sollen durch
die Behörden, wo immer möglich, direkt vergeben wer-
den. Da, wo dies nicht ausführbar ist, sollen die
Unternehmer, welche Arbeiten und Lieferungen durch
Unterakkordanten ausführen lassen, die Unterakkorde
zur Genehmigung vorlegen. Solche Unterakkorde sollen
nur dann genehmigt werden, wenn der Hauptunter-
nehmer den Arbeitern gegenüber die Garantie für ihre
Lohnforderungen an Unterakkordanten übernimmt.
Kautionen sollen nur bei größeren Arbeiten verlangt
werden und 20 Proz. der Voranschlagssumme nicht
übersteigen. Für Barkautionen ist der übliche Zins
zu vergüten. Bei größeren Arbeiten sind in den Ver-
trägen Abschlagszahlungen festzusetzen. Wenn sich bei
der Kontrolle über Arbeiten und Lieferungen Anstünde
ergeben, sollen dieselben durch Schiedsgerichte erledigt
werden.

Verschiedenes.
Unter der Firma „Verband schweizerischer Dachdecker-

geschäfte und Schieferhandlnngen" hat sich, mit Sitz in
Zürich I, eine Genossenschaft gebildet, welche zum
Zwecke hat, durch Abschluß von Verträgen mit Schiefer-
grubenbesitzern, Fabrikanten uud Grossisten über Lieferung
billiger und guter Waren ihren Mitgliedern diejenigen
Vorteile zukommen zu lassen, welche zu ihrer ökonomischen
Besserstellung und erfolgreichen Konkurrenz nötig sind.
Jede handlungsfähige oder juristische Person, welche sich

mit in der Firma genannten Geschäften befaßt, kann
durch Zeichnung, den Erwerb und die Einzahlung min-
bestens eines Anteilscheines à Fr. 500, deren Zahl nicht
beschränkt ist, Mitglied werden; weiterepekuniäreLeistungen
durch dasselbe sind nicht statutiert. Der Eintritt erfolgt
auf schriftliche Anmeldung hin durch Aufnahmebeschluß
des Vorstandes, der auch das Eintrittsgeld festsetzt, und
der Austritt freiwillig durch schriftliche vierteljährliche
Kündigung auf Schluß des Rechnungs- (Kalender-)
Jahres, Ausschluß und Hinschied des Genossenschafters.
Nach Deckung der Jahresunkosten für den Betrieb und
die Verwaltung wird das Reinerträgnis dem Reserve-
fonds zugewiesen, welcher zur Ausgleichung von Divi-
denden an die Anteilscheine, von Verlusten und außer-
ordentlichen Ausgaben dient. Jede persönliche Haftbarkeit
der Genossenschafter ist ausgeschlossen. Ein Vorstand,
bestehend aus Präsident, Vicepräsident und ein bis drei
Beisitzern, wählt den Vicepräsidenten aus seiner Mitte,
vertritt die Genossenschaft nach außen, und es führen
der Präsident oder der Vicepräsident je mit einem seiner
übrigen Mitglieder zu zweien kollektiv die rechtsverbind-
liche Unterschrift. Er wählt ferner einen Verwalter mit
Einzelunterschrift und erteilt, wenn nötig, Kollektivpro-
kuren, welche je mit einem der ersten beiden ausgeübt
werden. Es sind: Präsident: Rudolf Schweizer in
Winterthur; Vicepräsident: Johann Feh in Zürich III,
und Beisitzer: Gottlieb Groß in Luzern und Gottlieb
Rusterholz in Meilen und Verwalter: Oswald Häring
in Zürich V. Geschäftslokal: Stampfenbachstraße 17.
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